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Exkursionen Westerwald

Nachwuchskräfte treffen auf Westerwälder Wirtschaft

Die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Westerwald-
kreis mbH (wfg) bringt mit 
ihren Exkursionen ganz prag- 
matisch Jugendliche und an-
gehende Ingenieure direkt in 
Verbindung mit potentiellen 
Ausbildungsbetrieben und 
Arbeitgebern. 

Mit diesem Angebot haben 
bere i ts  über  300 Jung in-

genieure der Fachbereiche 
Maschinenbau, Informa-
tions- / Elektrotechnik, Me- 
dizintechnik und Werkstoff-
technik der Hochschule Ko-
blenz und mehr als doppelt 
so viele Schülerinnen und 
Schüler gut 60 Westerwäl-
der Unternehmen, Bildungs- 
und Forschungseinrichtun-
gen kennengelernt. 

Die „tourING Westerwald“-
Fahrten mit der Hochschu-
le Koblenz haben natürlich 
durch die teilnehmenden In-
genieursstudiengänge einen 
technischen Fokus. 

Hier reicht die Bandbreite 
von Informationen zu Be-/
Verarbei tungsmögl ichkei-
ten unterschiedlicher Werk-
stoffe, über mechanische 
Herausforderungen oder 
innovativen Beschichtungs-
verfahren bis hin zur digi-
talisierten Produktionswelt 
und zukünftigen Weiterent-
wicklungen der Produktpa-
letten.

Nach der letzten Exkur-
sion im Fachbereich Ma-
schinenbau zur GTV Ver-
schleißschutz GmbH nach 
Luckenbach und zur LKH 
Kunststoffwerk GmbH & Co. 
KG nach Heiligenroth, star-
tete im Jahr 2019 der Fach-
bereich Werkstofftechnik 
Glas / Keramik vom Wester-
WaldCampus in Höhr-Grenz-
hausen mit den Firmen St-
euler und Deco-Glas. 

Wenn Sie einmal Gastgeber 
bei einer dieser Exkursio-
nen sein möchten, wenden 
Sie sich an: Beate Bolling, 
E-Mail:
beate.bolling@westerwaldkreis.
de, Tel.: 02602 124-588.

Das Jugendamt des Westerwaldkreises appelliert:

Jugendschutz auch im Karneval
Das Jugendamt des Wes-
terwaldkreises nimmt die 
bevorstehenden Sitzungen, 
Karnevalsfeiern und Umzü-
ge zum Anlass, noch einmal 
auf die Bestimmungen des 
Jugendschutzes hinzuwei-

sen und an die Verantwort-
lichkeit der Erwachsenen zu 
appellieren. 

Auch im Karneval gelten die 
Bestimmungen des Jugend-
schutzgesetzes: 

• Kein Alkohol an Kinder! 

• Kein Alkohol an Jugend-

 liche unter 16 Jahren! 

• Kein Brandwein

 (Schnaps, Likör etc.) 

 an Jugendliche

 unter 18 Jahren! 

Auch die Besuchszeiten für 
Veranstaltungen sind einge-
schränkt. Generell ist für Ju-
gendliche zwischen 16 und 
18 Jahren um 24 Uhr Ende. 
In einer großen Verantwor-
tung stehen nicht nur die 
Veranstalter und Gewerbe-
treibenden, sondern auch 
die Eltern. Alle anderen Er-
wachsenen sollten mit be-
sonderer Aufmerksamkeit 
dazu beitragen, dass Kinder 
und Jugendliche nicht zum 
Konsum von Alkohol verlei-
tet werden. Gerade bei Kar-

nevalsumzügen wird nicht 
selten beobachtet, dass an 
Jugendliche und manchmal 
sogar an Kinder Schnaps 
und Likör verteilt wird. Da-
bei wird die schädigende 
Wirkung auf den kindlichen 
und jugendlichen Organis-
mus massiv unterschätzt.
Während der Karnevalstage 
müssen Einzelhandelsge-
schäfte, Veranstalter und die 
Teilnehmer und Besucher 
der Umzüge verstärkt mit 
Kontrollen durch die Polizei 
und die Ordnungsbehörden 
rechnen. Verstöße gegen die 
Jugendschutzbest immun-
gen können mit empfindli-
chen Geldbußen geahndet 
werden.
Ausführliches Informations-
material zum Jugendschutz 
ist beim Jugendamt unter 
02602 124-453 bei Jochen 
Bücher erhältlich.




